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ALLEliAGXE, AU'J'RICHE-HOKGRIE, BULGARIE, TURQUIE, 
RUSSIE. 

Traité de paix; signé à Brest-Litowsk et à Bukarest, 
les 3 et 7 mars 1918.*)* ... ') 

Detttscltes Reichs-Gesetzblatt 1918, No. 77. 

Friedensvertrag zwischen D eu tseh land, 6 sterreich- Un garn, 
Bulgarien und der Türkei einerseits und Russland andererseits. 

Da Deutschland, Osterreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei einer
seits und Russland andererseits übereingekommen sind, den Kriegszustand 
zu beenden und die Friedensverhandlungen moglichst rasch zum Ziele zu 
führen, wurden zu Bevollmachtigten ernannt: 

von der Kaiserlich Deutsch en Regierung: 

der Staatssekretâ.r des Auswartigen Amtes, Kaiserlicher Wirklicher 
Geheimer Rat, Herr Richard von Kühlmann, 

der Kaiserliche Gesandte und bevollmachtigte Minister, Herr Dr. 
YOn Rosenberg, 

der Koniglich Preussische Generalmajor Hoffmann, Chef des 
Generalstabes des Oberbefehlshabers 0 s t, 

der Kapitân zur See Horn, 

von der k. u. k. gemeinsamen osterreichisch-ungarischen Re
gierung: 

der Minister des Kais. und Kon. Hauses und des Aussern, Seiner 
k. u. k. Apostolischen :Majestat Geheimer Rat, Ottokar Graf 
Czernin von und zu Chudenitz, 

der ausserordentliche und bevollmachtigte Botschafter, Seiner k. 
u. k. Apostolischen Majestat Geheimer Rat, Herr Kajetan 
Mérey von Kapos-Mére, 

der General der Infanterie, Seiner k. u. k. Apostolischen Majesta t 
Geheimer Rat, Herr Maximilian Csicserics von Bacsany, 

von der Kôniglich Bulgarischen Regierung: 

der Konigliche Ausserordentliche Gesandte und be'\'ollmâchtigte 
Minister in Wien, Andrea Toscheff, 

*) Les ratifications ont été échn.ngëes entre l'Allemagne et la Russie il 
Berlin, le 29 mars 1918. 

.. ..) En langues allemande, hongroise, bulgare, turque et russe. Nous 
nïmpnmons que le texte allemand. 
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der Oberst im Generalstabe, Koniglich Bulgarischer Militlirbe
Yollmachtigter bei Seiner Majestiit dem Deutschen Kaiser und 
Flügeladjutant Sein er Majestat des Konigs der Bulgaren, P e
ter Gantschew, 

der Koniglich Bulgarische Erste Legationssekretar Dr. Theodor 
Anastassoff, 

von der Kaiserlich Osmanischen Regierung: 
Seine Hoheit Ibrahim Hakki Pascha, ehemaliger Grosswesir. 

~litglied des Ottomaniscben Senats, be-vollmachtigter Botscbafter 
Seiner Majestat des Sultans in Berlin, 

Seine Exzelleuz, General der Kavallerie, Generaladjutant Seiuer 
~fajestüt des Sultans und Militarbevollmachtigter Seiner Ma
jestat des Sultans bei Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser, 
Z e ki Pascha, 

von der Russischen Forderativen Sowjets-Republik: 
Grigorij Jakowlewitsch Sokolnikow, Mitglied des Zentral

ext:kutivausschusses der Rate der Arbeiter-, Soldaten- und 
Bauerndeputierten, 

Lew Michailowitsch Karachan, Mitglied des Zentralexekutiv
ansschusses der Rate der Arbeiter-, Soldaten- und Bauern
depntierten, 

Georg ij W assil iew i tseh Ts chi tsche rin, Gehilfe des Volks
kommissars für auswlirtige Angelegenheiten, 

Grigorij Iwanowitsch Petrowskij, Volkskommissar für innere 
Angelegenbeiten. 

Die Bevollmachtigten sind in Brest-Litowsk zu den Friedensverband
Jungen zusammengetreten und haben sicb nach Vorlegung ihrer in guter 
und gehoriger Forru befundenen Vollmachten über folgende Bestimmungen 
gceinigt. 

Artikel I. 
Deutschland, Ôsterreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei einerseits 

und Hussland nndererseits erklaren, dass der Kriegszustand zwischen ihnen 
bcendet ist. Sie sind entschlcssen, fortan in Frieden und Freundschaft 
miteinander zu !eben. 

Artikel II. 
Die l'"ertragschliessenden Teile werden jede Agitation oder Propaganda 

gegeu die Regierung oder die Staats- und Heereseinrichtungen des anderen 
Teiles unterlassen. Die Verpflicbtung gilt, soweit sie Russland obliegt, 
auch für die von den Macbten des Vierbundes besetzten Gebiete. 

Artikel lll. 
Die Gebiete, die westlicb der zwischen den vertragschliessenden Teilen 

vereinbarten Linie liegen und zu Russland gehort haben, werden der 
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russischen Staatshoheit n icht me br unterstehen; die vereinbarte Li nie er
gibt sich aus der diesem Friedensvertrag ais wesentlicher Bestandteil bei
gefügten Karte (An lage 1 ).*) Die genaue Festlegung der Linie wird durch 
eine deutsch-russische Kommission erfolgen. 

Den in Rede stehenden Gebieten werden aus der ehemaligen Zu
gehOrigkeit zu Russland keinerlei Verpflichtungen gegenüber Russland er
wachsen. 

Russland verzichtet auf jede Einmischung in die inneren Verhalt
nisse dieser Gebiete. Deutschland und Ostcrreich-Ungarn beabsichtigen, 
das künftige Schicksal dieser Gebiete im Benehmen mit deren Bevolkerung 
zu bestimmen. 

Artikel IV. 

Deutschland ist bereit, sobald der allgemeine Friede gesch!ossen und 
die russische Demobilmachung vollkommen durchgefübrt ist, das Gebiet 
ostlich der im Artikel III A bsatz I bezeichneten Linie zu raumen, soweit 
nicht Artikel VI anders bestimmt. 

Russland wird alles in seinen Kraften Stehende tun, um die alsbaldige 
Raumung der ostanatolischen Provinzen und ihre ordnungsmï1ssige Rück
gabe an die Türkei sicherzustellen. 

Die Bezirke. Erdehan, Kars und Batum werden gleicbfalls ohne Ver· 
zug von den·· russischen Truppen ger:i.umt. Russland wird sich in die 
Neuordnung der staatsrechtlichen und volkerrechtlicben Verhaltnisse dieser 
Bezirke nicht einmischen, sondern überliisst es der Bevolkerung dieser Be
zirke, die. Neuordnung im Einvernehmen mit den Nachbarstaaten, namentlich 
der Türkei durchzuführen. 

Artikel V. 
Russland wird die vollige Demobilmachung seines Heeres einschliesslich 

der von der jetzigen Regierung neugebildeten Heeresteile unverzüglich 
durchfübren. 

Ferner wird Russland seine Kriegsschiffe entweder in russische Hlifen 
überführen und dort bis zum a!Jgemeinen Friedensschluss belassen oder 
sofort desarmieren. Kriegsschiffe der mit den Mli.chten des Vierbundes im 
Kriegszustand verbleibenden Staaten werden, soweit sie sich im russischen 
Machtbereich befinden, wie russische Kriegsschiffe behandelt werden. 

Das Sperrgebiet im Eismeer bleibt bis zum allgemeinen Friedens
schluss bestehen. ln der Ostsee und, soweit die russische ~facht reicht, 
im Scbwarzen l\leere wird sofort mit der Wegriiumung der Minen begonnen. 
Die Handelsschiffabrt in diesen Seegebieten ist frei und wird sofort wieder 
aufgenommen. Zur Festlegung der niiheren Bestimmungen, namentlich 
zur Bekanntgabe der gefabrlosen Wege für die Handelsschiffe, werden ge
miscbte Kommissionen eingesetzt. Die Scbiffahrtswege sind dauernd ;on trei
benden ~linen freizubalten . 

*) Xon reproduite. 
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Artikel YI. 

Russland Terpflichtet sicb, sofort Frieden mit der Ukrainischen Yolks
republik zu schliessen und den Friedensvertrag zwischen diesem Staate 
und den Mâchten des Vierbundes anzuerkennen. Das ukrainische Gebiet 
wird unverzüglich von den russischen Truppeu und der russischen Roten 
Garde geraumt. Russland stellt jede Agitation oder Propaganda gegen die 
Regierung oder die ôffentlichen Einrichtungen der Dkrainischen Yolks
republik ein. 

Es.tland und Livland werden gleichfalls ohne Verzug von den russischen 
Truppen und der russischen Roten Garde gerâu~t. Die Ostgrenze von 
Estland Jauft im allgemeinen dem Narwa-Flusse entlang. Die Ostgrenze 
von Livland verlâuft im allgemeinen durch den Peipus-See und Pskowschen 
See bis zu dessen Südwestecke, ùann über den Lubanschen See in Rich
tung Livenbof an der Düna. Estland und Livland werden von einer 
deutschen Polizeimacht besetzt, bis dort die Sicherheit durch eigene Landes
einrichtungen gewahrleistet und die staatliche .Ordnung hergestellt ist. 
Russland wird alle verhafteten oder verschleppten Bewohner Estlands und 
Li v lands sofort frei! assen und gewührleistet die sichere Rücksendung aller 
verschleppten Estlli.nder und Livlander. 

Auch Finn land und die Aalandinseln werden alsbald von den russischen 
Truppen und der. russischen Roten Garde, die finnischen Hafen von der 
russischen Flotte und den russischen Seestreitkraften gerii.umt. Solange 
das Eis die Überführung der Krîegsschiffe in russische Hâfen ausschliesst, 
werden auf den Kriegsscbiffen nur schwache Kommandos zurückbleiheli. 
Russland stellt jede Agitation oder Propaganda gegen die Regierung oder 
die ôffentlichen Einrichtungen Finnlands ein. 

Die auf den Aalandinseln :mgelegten Befestigungen sind sobald als 
miiglich zu entfernen. Über die dauernde Nichtbefestigung dieser lnseln 
sowie über ibre sonstige Behandlung in militârischer und schiffahrtstech
nischer Hinsicbt ist ein besonderes Abkommen zwischen Deutschland,· Finn
land, Russland und Schweden zu treffen; es besteht Einverstiindnis da
rüber, dass hierzu auf Wunsch Deutschlands auch andere Anliegerstaaten 
der Ostsee hinzuziehen sein würden. 

Artikel VIL 

Von der Tatsache ausgehend, dass Persien und Afghanistan freie und 
unabhangige Staaten sind, verpflichten sich die Tertragschliessenden Teile, 
die politische und wirtschaftliche Unabhangigkeit und die territoriale Dn
versehrtbeit dieser Staaten zu achten. 

Artikel VIII. 

Die beiderseitigen Kriegsgefangenen werden in ibre Heimat entlassen. 
Die Regelung der hiermit zusammenhangenden Fragen erfolgt durch die 
im Artikel XII vorgesebenen Einzelvertrage. 
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Artikel IX. 
Die vertragschliessenden Teile verzichten gegenseitig auf den Ersatz 

ihrer Kriegskosten, d. b. der staatlichen Auîwendungen für die Kriegführung, 
sowie auf den Ersatz der Kriegsschaden, d. b. derjenigen Schaden, die 
ihnen und ihren Angehorigen in den Kriegsgebieten durch rnilitarische 
Mas$nahmen mit Einschluss aller in Feindesland vorgenommenen Requisi-
tionen entstanden sind. 

Artikel X. 

Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen den 
vertragschliessenden Teilen werden sofort nach der Ratifikation des Friedens
vertrages wieder aufgenommen. Wegen Zulassung der beiderseitigen Kon
suln bleiben besondere Vereinbarungen vorbehalten. 

Artikel XI. 
Für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Machten des Vier

bundes und Russland sind die in den Anlagen 2 bis 5 enthaltenen Be
stimmungen massgebend, und zwar Anlage 2 für die deutsch-russischen, 
Anlage 3 fi:r die osterreichisch-ungarisch-russischen, Anlage 4 für die bul
garisch-russischen, Anlage 5 für die türkisch-russischen Beziehungen.*') 

Artikel XII. 
Die Herstellung der offentlichen und privaten Rechtsbeziehungen, der 

Austausch der Kriegsgefangenen und der Zivilinternierten, die Amnestie
frage sowie die Frage der Behandlung der in die Gewalt des Gegners ge
ratenen Handelsschiffe werden in Einzelvertragen mit Russland geregelt, 
welch~ einen wesentlichen Bestandteil des gegenwartigen Friedensvertrages 
bilden und, soweit tunlich, gleichzeitig mit diesem in Kraft treten. 

Artikel XIII. 
Bei der Auslegung dieses Vertrages sind für die Beziebungen zwischen 

Deutschland und Russla~d der deutsche und der russische Text, für die 
Beziehungen zwischen Ôsterreich-Ungarn und Russland der deutsche, der 
ungarische und der russiscbe Text, für die Beziehungen zwischen Bulgarien 
und Russland der bulgarische und der russiscbe Text, und für die Be
ziehungen zwischen der Türkei und Russland der türkische und der russische 
Text massgebend. 

Artikel XIV. 
Der gegenwartige Friedensvertrag wird ratifiziert werden. Die Ra

tifikationsurkunden sallen tunlichst bald in Berlin ausgetauscht werden. 
Die Russische Regierung verpfiichtet sicb, den Austausch der Ratifikations
urkunden auf Wunsch einer der .Machte des Vierbundes innerhalb von zwei 
Wocben vorzunehmen. Der Friedensvertrag tritt, soweit nicbt seine Ar
tikel, seine Anlagen oder die Zusatzvertrage anders bestimmen, mit seiner 
Ratifikation in Kraft. 

*) Nous n'imprimons au pré:dable que l'Annexe 2. 
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten diesen Vertrag 
handig unterzeichnet. 

Ausgefertigt in fünffacher Urschrift in Brest-Litowsk am 3. ~farz 

R. v. Kühlmann, 
Bukarest 7. Marz 1 918. 

v. R osenberg. 
Hoffmann. 
Hom. 
Czerniiz, 

Bukarest 7 . .Marz 191 8. 

Mércy. 
A.. Toscheff. 
Obcrst P. Gantcheff: 
Dr. Theodor Anastassoff. 
I. Hakky. 
Zcki. 

r. Co1i:OJU/HU'K06o. 

JI. Rapaxa'Ho. 
r. TJ.u'tepu'Ho. 
T. Jiempo6C'K1·u. 

eigen-

1918. 

An lage 2. 

Über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russ land wird folgendes verein bart: 

1. Der deutsch-russische Handelsvertrag von 1894/ 1904 ") tri tt nicht 
wieder in Kraft. 

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, tunlichst bald nach 
Abschluss des allgemeinen Friedens zwischen Deutschland einerseits und 
den zur Zeit mit ibm in Krieg befindlichen europaischen Staaten, den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Japan andererseits in Yerhandlungen 
über den Abschluss eines neuen Handelsvertrages einzutreten. 

2. Bis zu diesem Zeitpunkte, jedenfalls aber bis zum 31. Dezember 
1919, sollen den gegenseitigen Handelsbeziehungen die in der Anlage ent
haltenen Bestimmungen zu Grunde gelegt werden, welche einen wesent
lichen Bestandteil dieses Friedensvertrages bilden. Jedem der beiden ver· 
tragschliessendcn Teile soli es jedoch freistehen, diese Bestimmungen vom 
30. Juni 1919 an mit sechsmonatiger Fris~ zu kündigen. _Falls von diesem 
Kündigungsrechte bis zum 31. Dezember 19 2 2 Gebrauch gemacht wird, 
werùen bis zum 31. Dezember 1925, falls die IŒndigung nach dem 31. 
Dezember 1922 erfolgt, für einen Zeitraum von 3 Jahren von dem Tage 
des Ausserkrafttretens der in der Anlage enthaltenen Bestimmungen an 
gerechnet, die Angehôrigen, die Handels-, Erwerbs- und Finanzgesellschaften 
mit Einscbluss der Versicherungsgesellschaften, die Bodeo- und Gewerbe
erzeugnisse und die Schiffe jedes der beiden vertragschliessenden Teile 
im Gebiete des anderen Teiles die meistbegünstigte Behandlung geniessen. 
Diese Regelung umfasst insbesondere auch: 

•) V. N. R. G. 2. s . .XX, p. 6; .XXXIV, p. 551. 


